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Baugrenze
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siehe textliche Festsetzungen

GE (E)

GE (E)

0,8

II

0,8

a

DN 0° - 25°

OKmax. 125,0 m ü. NHN

A.    FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

   PLANZEICHEN FESTSETZUNGEN                               RECHTSGRUNDLAGE

1        Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO

2        Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO

3        Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare
       Grundstücksflächen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 u. 23 BauNVO

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)

max. Zahl der Vollgeschosse

Geschossflächenzahl (GFZ)

Dachform / Dachneigung

Höhe baulicher Anlagen (in m)

Bauweise

Füllschema der Nutzungsschablone (Beispiel)

GRZ 0,8 zulässige Grundflächenzahl als Höchstmaß, hier 0,8

0,8 zulässige Geschossflächenzahl als Höchstmaß, hier 0,8GFZ

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. II (zwei) Vollgeschossez.B.

Oberkante baulicher und sonstiger Anlagen als Höchstmaß, hier oberer 
Abschluss des Daches

Abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzung, hier abweichende 
Bauweise, Gebäudelängen über 50 m zulässig

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes

Wohngebäude mit Hausnummer

Bemaßung in Metern (z.B. 22,0 m)22,0

Wirtschaftsgebäude 

12

115,00 Höhenbezugspunkt (Angabe in m ü. NHN)

B.    BESTANDSDARSTELLUNGEN

4        Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

6 Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen und Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft sowie Pflanzbindungen § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB

6.1 Teilfläche 1: Erhalt von mindestens 50% der gekennzeichneten 
Fläche als unversiegelte Freifläche (290 m2) und Anlage als 
Repräsentationsgrünfläche mit Laubbäumen und Strauchgruppen 

Straßenbegrenzungslinie

Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die 
Verkehrsflächen

mit Leitungsrecht zu belastende Fläche zu Gunsten des Versorgungs- 
trägers für eine Ferngasleitung (Open Grid Europe GmbH) 

7        Geh-, Fahr- und Leitungsrechte § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

GFL1

8        Sonstige Planzeichen und Festsetzungen          § 9 Abs. 7 BauGB

9        Gestalterische Festsetzungen (§89 BauO i.V.m §9(4) BauGB)

Dachgestaltung, hier zulässige Dachformen und Dachneigungen im 
GE; Flachdächer und geneigte Dächer mit Dachneigungen zwischen 
0° bis 25°; siehe auch textliche Festsetzungen zu weiteren örtlichen 
Bauvorschriften 

DN 0° - 25°

1 Katasteramtliche Darstellungen und Einmessungen des 
vorhandenen Geländes

120 vorhandene Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

vorhandene Flurgrenze mit Flurnummer

19

• 136,02 Geländehöhe (Bestandshöhe)

2 Planerische Darstellungen und Hinweise

Umgrenzung von Schutzgebieten, hier 
Landschaftsschutzgebiet

vorh. Gasleitung (hier: Ferngasleitung)

OKmax.125,0 m ü. NHN

Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sowie sonstige Bepflanzungen

6.2 Teilfläche 2: Fläche zur Anlage eines dichten Heckengehölzes. Die 
Anlage eines Schutzzaunes ist ausschließlich auf der Innenseite der 
Pflanzfläche (Mindestabstand zur Grundstücksgrenze 2,5 m) 
zulässig.

2

1

5        Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Private Grünfläche mit Zweckbestimmung 'Verkehrsgrün'

mit Leitungsrecht zu belastende Fläche zu Gunsten der Gemeinde 
SteinhagenGFL2

MW – DN500
vorh. Mischwasserkanal der Gemeinde Steinhagen

   PLANZEICHEN BESCHREIBUNG

o offene Bauweise

2

2

2

1

LS
G

-G
re

nz
e

GE

GF
L2

Ferngasleitung DN300

Open Grid Europe Gm
bH

MW
 – 

DN
50

0

G
FL

1

Ba
hn

ho
fs

tra
ße

 - 
L 

79
1

330

49

1380

329

198

477

Gemarkung Steinhagen
Flur 3

Gemarkung Amshausen
Flur 2

• 115,50 m
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• 114,15 m

•  114,58 m
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DN 0° - 25°

OKmax. 125,0 m ü. NHN
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a

GE 1 (E)

DN 0° - 10°

OKmax. 118,4 m ü. NHN

0,8

I

0,8

o

GE 2 (E)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB und BauNVO)

1.1 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO mit Nutzungseinschränkungen)

Zulässig sind gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 4 BauNVO

1. nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, Lagerhäuser, Lagerplätze und 
öffentliche Betriebe, 

  2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
  3. Anlagen für sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulässig sind gem. § 8 Abs. 3 BauNVO

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,

  2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Unzulässig sind gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO
– großflächige Einzelhandelsbetriebe sowie 
– Tankstellen

und gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO 
– Läden mit Geschäfts- und Verkaufsflächen für Sexartikel (Sexshops und 

Videotheken) und 
– sonstige Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt 

oder angeboten werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution).

Unzulässig sind gem. § 8 Abs. 3 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
Vergnügungsstätten (auch Spielhallen, Wettbüros).

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB und BauNVO)

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§§ 16, 18 BauNVO)

Die maximal zulässige Gebäude‐ bzw. Gesamthöhe in dem festgesetzten GE-Gebiet 
wird für die Teilfläche GE1 mit 125,0 m (Meter) über NN und für die Teilfläche GE2 mit 
114,4 m über NN festgesetzt. Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale Höhe 
im jeweiligen Baufenster des Gewerbegebietes ist die Oberkante der baulichen und 
sonstigen Anlagen (Attika, etc.).

Im Bereich des Baufensters GE1 kann die zulässige Oberkante der baulichen und 
sonstigen Anlagen als Ausnahme gemäß § 31(1) BauGB durch untergeordnete 
Bauteile (technische Aufbauten etc.) auf max. 5 % der Grundfläche bis zu einer Höhe 
von max. 2,0 m überschritten werden, wenn ein Abstand von mind. 1,5 m bis zur 
Gebäudekante eingehalten wird. Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der 
zum Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile kann die zulässige Oberkante 
alternativ bis auf max. 50 % der Grundfläche überschritten werden, wenn ein Abstand 
von mind. 2,0 m bis zur Gebäudekante eingehalten wird. 

Dachaufbauten auf den Vollgeschossen sind unzulässig, wenn ein Staffelgeschoss 
errichtet wird. Eine Überschreitung der Gebäudeoberkante durch Dachaufbauten oder 
Ähnliches für die Errichtung von Werbeanlagen ist nicht zulässig.

3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, 
Stellung baulicher Anlagen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB)

3.1 Abweichende Bauweise (§ 22(4) BauNVO) in GE1

Es gelten die Vorgaben der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass eine 
Gebäudelänge von 50,0 m überschritten werden darf. Die Bestimmungen des 
seitlichen Grenzabstands bleiben hiervon unberührt.

7 Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen und Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, 
Pflanzbindungen (§ 9(1) Nr. 20, 25 BauGB))

7.2 Anpflanzungen (§ 9(1) Nr. 25a BauGB)
Teilfläche 1: 
Innerhalb der im Plan entsprechend gekennzeichneten Teilfläche sind mindestens 5 
Laubbäume sowie 25 Strauchgehölze gemäß der Artenlisten unter Punkt 7.3 anzupflan- 
zen und dauerhaft zu unterhalten. Eine ergänzende Anpflanzung von Ziergehölzen ist 
zulässig. Für diese Gehölzpflanzungen ist ein Flächenanteil von mindestens 50 % der 
Maßnahmenfläche (entsprechend 290 m2) unversiegelt zu erhalten und als vielgestal- 
tige Vegetationsfläche zu entwickeln. Gehölzfreie Bereiche der Pflanzflächen sind durch 
Bodendecker, Staudenpflanzen und/oder Rasenansaat zu begrünen. Kies- oder Stein- 
beete gelten nicht als Vegetationsfläche im Sinne der festgesetzten Anpflanzung. 
Im Bereich des als GFL 2 festgesetzten Schutzstreifens für den Mischwasserkanal der 
Gemeinde Steinhagen (vgl. Punkt 6 der textlichen Festsetzungen) ist die Anpflanzung 
von Bäumen und tiefwurzelnden Strauchgehölzen unzulässig. 

Teilfläche 2: 
Anlage einer ein- bis zweireihigen, dichten Strauchgehölz-Anpflanzung mit Pflanzen 
gemäß der Artenliste unter Punkt 7.3.2 zur Entwicklung eines Heckengehölzes. Die 
Gehölze sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Vorhandener stand- 
ortheimischer Bestand kann angerechnet werden.

SONSTIGE HINWEISE

1. Natur-, Boden- und Baudenkmäler in der Gemeinde Steinhagen:
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste oder Spuren – z. B. 
Versteinerungen –, die Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder pflanzlichen Le- 
bens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt wer- 
den, sind diese gemäß § 15 Abs. 1 des Nordrhein-Westfälischen  Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG NRW) meldepflichtig. Sie müssen unverzüglich gemeldet werden bei der 

Gemeinde Steinhagen  
oder beim 
Amt für Bodendenkmalpflege, Bielefeld (Tel.: 0521/5200250)

und die Entdeckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

2. Ökologische Belange und Artenschutz
Die Berücksichtigung ökologischer Belange wird nachdrücklich empfohlen. Vorrangig 
relevante Themenbereiche sind 
• Wasser- und Energieeinsparung,
• Nutzung umweltverträglicher Baustoffe und Energietechniken,
• Minimierung der Neuversiegelung,
• naturnahe Wohnumfeldgestaltung mit i.W. standortheimischen und kulturhistorisch 

bedeutsamen Gehölzen
• extensive Begrünung von statisch geeigneten Flachdächern sowie auch 

Fassadenbegrünungen. Bei Grenzgaragen ist die nachbarliche Zustimmung 
erforderlich.

Ferner sind die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß  § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 
BNatSchG zu berücksichtigen. Demnach „ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh- 
men, zu beschädigen oder zu zerstören

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande- 
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, wild lebende 
Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“

3 Altlasten
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind keine Altablagerungen bekannt. 
Unabhängig davon besteht nach § 2(1) Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 die 
Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen 
Bodenveränderung unverzüglich der Gemeinde und der zuständigen Behörde (hier: Kreis 
Gütersloh, Untere Bodenschutzbehörde, Tel.: 05241/85‐2740) mitzuteilen, sofern der- 
artige Feststellungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersu‐ 
chungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden und in den Untergrund getroffen werden.

4 Baumschutzsatzung
Die Baumschutzsatzung der Gemeinde Steinhagen ist zu beachten

5 Kampfmittel
Es besteht bisher kein Verdacht auf Bombenblindgänger. Tiefbauarbeiten sollten jedoch 
mit Vorsicht durchgeführt werden, da Kampfmittelfunde nie völlig ausgeschlossen werden 
können. Bei Funden von Kampfmitteln ist die örtliche Ordnungsbehörde zu benachrichti- 
gen, die Arbeiten sind aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen.

6 Verwendung von Mutterboden
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei der Errichtung oder Änderung 
von baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, 
zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen.

7 Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen für die Feuerwehr
Im Plangebiet sind notwendige Fenster als 2. Rettungsweg mit Brüstungen von mehr 
als 8 m über dem Geländeniveau grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Je nach 
Gebäudeausrichtung könnten somit Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen für das 
Hubrettungsgerät der Feuerwehr im Baugenehmigungsverfahren ggf. erforderlich 
werden.

8 Nachweis der gesicherten Erschließung bzgl. der erforderlichen Anlagen zur 
Ableitung von Abwasser

 Das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen des 
Gewerbegrundstückes abfließende Niederschlagswasser ist in einer oder mehreren aus- 
reichend groß dimensionierten, naturnah gestalteten Mulde(n) zu versickern und zurück- 
zuhalten. Die hierfür vorgesehene Fläche befindet sich außerhalb des Bebauungsplan- 
gebietes im räumlichen Verbund mit dem randlich vorgesehenen Pflanzstreifen auf der 
Rückseite des Gewerbebetriebes (Westseite). Die Versickerungs- und Rückhalteanlage 
ist so zu bemessen, dass maximal eine auf die Menge des natürlichen Landabflusses 
(5 l/s • ha) gedrosselte Einleitung in den nahe gelegenen Jückemühlenbach erfolgt.

Für befahrene Flächen hat in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises 
Gütersloh eine Vorbehandlung des verschmutzten Niederschlagswassers vor der Ein- 
leitung in das angrenzende Gewässer oder das Grundwasser zu erfolgen. Die Vorlage 
einer detaillierten Entwässerungskonzeption erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungs- 
verfahrens.

Für die westlich außerhalb der Bebauungsplangrenze liegende gemeindliche Fläche wird 
die Nutzung zur Regenwasser-Versickerung und -Rückhaltung durch Eintrag im Grund- 
buch oder deren Veräußerung an den Gewerbetreibenden abgesichert.

5 Grünflächen  (§ 9(1) Nr. 15 BauGB)

Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung 'Verkehrsgrün' sind 
bauliche Anlagen jeglicher Art unzulässig. Sonstige Flächenversiegelungen im Bereich 
der Grünfläche sind im Gesamtumfang von maximal 30 m2 zulässig für die Anlage der 
Zufahrten von der öffentlichen Verkehrsfläche. 

PLANUNGSRECHTLICHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB i. V. m. BauNVO)

7.3 Artenlisten für Pflanzvorgaben (§ 9(1) 25a BauGB)

7.3.1 Laubbäume
Für die festgesetzten Laubbaumpflanzungen sind die Laubbäume für die Nutzung als 
Einzelbaum als Heister, 200 – 250 cm hoch zu verwenden. In einer Heckenpflanzung 
können auch 125 – 150 cm hohe Heister verwendet werden. Die Bäume sind fachgerecht 
zu pflanzen. Soweit erforderlich, sind die Baumscheiben zusätzlich gegen Befahren zu 
sichern. Folgende Gehölzarten sind zu verwenden:

7.3.2 Sträucher
Für die festgesetzten Strauch- bzw. Heckenpflanzungen sind die Sträucher in der 
Mindest-Pflanzenqualität‚ leichte Sträucher,  70 – 90 cm hoch zu verwenden.  
Möglichst sollten artengemischte Bestände angelegt werden. Bei Anpflanzungen für 
die Entwicklung einer einreihigen Schnitthecke ist ein Pflanzenabstand von max. 
40 cm vorzusehen. Bei Anpflanzungen zur Entwicklung von mehrreihigen Hecken ist 
ein Pflanzraster von ca. 1,25 m x 1,25 m vorzusehen. Folgende Arten sind vorrangig 
zu verwenden:

a) Laubbäume I. Ordnung:

Spitzahorn - Acer platanoides
Bergahom - Acer pseudoplatanus
Gemeine Esche - Fraxinus excelsior
Stieleiche - Quercus robur
Winterlinde - Tilia cordata
Sommerlinde - Tilia platyphyllus
Rotbuche - Fagus sylvatica
Sandbirke - Betula pendula
Silberweide - Salix alba
Vogelkirsche - Prunus avium

b) Laubbäume II. Ordnung:

Feldahorn - Acer campestre
Hainbuche - Carpinus betulus
Eberesche - Sorbus aucuparia
Traubenkirsche - Prunus padus
Schwarzerle - Alnus glutinosa
Wildapfel - Malus sylvestris
Wildbirne - Pyrus pyraster

KorneIkirsche - Cornus mas
Roter Hartriegel - Cornus sanguinea
Hasel - Corylus avellana
Pfaffenhütchen - Euonymus europaeus
Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Schw. Holunder - Sambucus nigra
Gem. Schneeball - Viburnum opulus
Bruchweide - Salix fragilis
Faulbaum - Frangula alnus
Grauweide - Salix cinerea

Hundsrose - Rosa canina
Korbweide - Salix viminalis
Kreuzdorn - Rhamnus catharticus
Lorbeerweide - Salix pentandra
Mandelweide - Salix triandra
Öhrchenweide - Salix aurita
Purpurweide - Salix purpurea
Salweide - Salix caprea
Schlehe - Prunus spinosa
Weißdorn - Crataegus monogyna

4  Flächen für erforderliche Nebenanlagen, Stellplätze, Carports und Garagen 
sowie Einschränkungen für Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 u. Nr. 22 BauGB)

4.1 Stellplätze, Carports und Garagen (§§ 12 und 21a BauNVO)

Stellplätze, Carports und Garagen sind auch auf nicht überbaubaren Grund- 
stücksflächen zugelassen, wenn sie im baulichen Zusammenhang mit dem Haupt- 
baukörper errichtet werden und die rückwärtige Baugrenze, bezogen auf die  
Erschließungsfläche, nicht überschreiten.
Tiefgaragen dürfen auch die rückwertige Baugrenze überschreiten, wenn die 
außerhalb des Baufensters liegenden Tiefgaragenbereiche mindestens eine 
Erdüberdeckung von 0,80 m aufweisen.
Carports und Garagen müssen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
im Zufahrtsbereich einen Abstand von mind. 6,00 m zur Begrenzungslinie 
öffentlicher Verkehrsflächen einhalten.

6 Flächen für die Führung von Versorgungsanlagen und  -leitungen, mit Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) 13 BauGB)

Zugunsten der Versorgungsträger werden auf dem privaten Grundstück gemäß 
Plandarstellung (GFL 1 und GFL 2) die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt, 
welche das Recht für die jeweilgen Versorgungsträger umfasst, die festgesetzten 
Flächen zu begehen und zu befahren sowie das Recht, unterirdische Versorgungs- 
anlagen (Leitungen) zu unterhalten bzw. ggf. im selben Trassenkorridor zu erneuern.
Nutzungen, welche die Unterhaltung beeinträchtigen könnten, wie z. B. Bewuchs mit 
tiefwurzelnden Gehölzen oder bauliche Anlagen, sind auf den mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht belegten Flächen unzulässig. Die festgesetzten Flächen müssen jeder- 
zeit frei zugänglich sein. Im Übrigen sind die diesbezüglichen Vorgaben des jeweiligen 
Versorgungsträgers zu berücksichtigen. 

7.1.1 Insekten- und fledermausfreundliche Außenbeleuchtung

Im Gewerbegebiet ist im Sinne des Artenschutzes eine insekten- und fledermaus- 
freundliche Beleuchtung zu wählen.

- Für die Beleuchtung von Fassaden, Außenanlagen, Fahrstraßen und 
Stellplätzen sind Leuchtmittel mit geringem Blaulicht- bzw. UV-Anteil mit einem 
Spektralbereich zwischen 540 - 650 nm und mit einer Farbtemperatur ≤ 2.700 
Kelvin zu verwenden, die nur eine geringe Insektenanziehung bewirken. 
Additive Störungen durch Licht sind zu vermeiden

- Ein Anstrahlen der Gebäudekörper/Fassaden und Beleuchtung zu Werbe-
zwecken ist zum Wald hin nicht zulässig. 
Blendwirkungen sind zu vermeiden (insbesondere durch Verwendung 
geschlossener Lampengehäuse, Ausrichtung der Lichtkegel nach unten, 
geringe Masthöhen etc.). Eine Lichtstreuung über die zu beleuchtenden 
Anlagen und Flächen hinaus ist zu vermeiden. Leuchtkörper und Reflektoren 
sind so auszurichten, dass kein Licht in den anschließenden Wald fällt. 

Ergänzender Hinweis ohne Festsetzungscharakter:
Beleuchtungszeiten und -intensitäten sind nach Möglichkeit durch Bewegungsmelder, 
Abdimmen etc. zu minimieren. Das Beleuchtungskonzept sollte mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt werden.

7.3.3 Mindestanforderungen an die Qualität des Pflanzguts für Maßnahmen (§ 9(1) 
Nr. 20, Nr. 25 BauGB und § 89 (1) Nr. 4, 5 BauO NRW)

‐ Hochstämme (Einzelbäume/Baumgruppe): 4x verpflanzt, mit Drahtballen,    
   Stammumfang 16 ‐ 18 cm (in 1,0 m Höhe gemessen).
‐ Heister (Wildstrauch‐/Baumhecken): 2x verpflanzt, mit Ballen, Höhe 150 ‐ 200 cm.
‐ Sträucher (Hecken): 4 Triebe, ohne Ballen, Höhe 60 ‐ 100 cm.
‐ Pflanzung: Mittlerer Pflanzabstand 1 ‐ 1,5 m in und zwischen den Reihen (= Pflanzdichte), 
   Pflanzungen im Verband von 3 ‐ 5 Stück (außer Hochstammpflanzung).
‐ Ausfälle und abgängiger Bestand sind bei allen Maßnahmen gleichartig in der folgenden 
   Pflanzperiode zu ersetzen.

1.1 Dachgestaltung: 
Dachform und Dachneigung der Baukörper gemäß Eintrag in der Plankarte. 

1.2 Gestaltung von Solaranlagen: 
Solarthermie‐ und Photovoltaikanlagen sind zulässig. Die diesbezüglichen 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind zu beachten.

1.3 Gestaltungsvorschriften für Werbeanlagen:

a) Werbeanlagen an Gebäuden sind oberhalb der Gebäudeoberkante von 
Hauptbaukörpern bzw. Gebäudeteilen, die das Erscheinungsbild des Gewerbe- 
gebietes maßgeblich prägen, unzulässig. Sie müssen bei Flachdächern von 
der Gebäudeoberkante dieser Baukörper und bei geneigten Dächern von der 
Traufkante einen Abstand von 0,5 m sowie von Gebäudeecken einen Abstand 
von mindestens 1,0 m einhalten. 
Auf untergeordneten Bauteilen mit geringerer Gebäudehöhe (wie z. B. 
Eingangsbereiche oder Bürotrakte) dürfen Werbeanlagen oberhalb der 
Gebäudekante angebracht werden, sofern sie die Höhe, die der Gebäude- 
oberkante des Hauptbaukörpers entspricht, nicht überschreiten 

b) Werbeanlagen in Form von beweglichen (laufenden) und auf Dauer 
angebrachten Lichtwerbungen oder Wechsellichtanlagen sind unzulässig.

c) Freistehende Werbeanlagen und Pylone (vgl. Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung) sind nur bis zu einer Höhe von maximal 6 m über dem 
vorhandenen Betriebsgelände (Bezug: nächstgelegener Kanaldeckel mit 
eingemessener Höhe gemäß Plankarte) zulässig.

1 Gestaltung baulicher Anlagen und von Werbeanlagen (§ 89(1) Nr. 1 BauO NRW)

2 Stellplätze, Begrünung, Einfriedungen etc. (§89(1) Nr. 4, 5 BauO NRW)

2.1 Begrünung ebenerdiger Pkw‐Sammelstellplatzanlagen: 

Für jeweils 6 angefangene Stellplätze ist mindestens ein Laubbaum gemäß der Arten- 
liste unter Punkt 7.3.1 der planungsrechtlichen textlichen Festsetzungen in Baumschei- 
ben bzw. Pflanzbeeten mit einer unversiegelten Fläche von jeweils mindestens 6 m² 
Größe und einer Mindestbreite von 1,5 m fachgerecht anzupflanzen. Die Pflanzungen 
sind den Stellplätzen räumlich unmittelbar zuzuordnen, so dass mittelfristig eine mindes- 
tens teilweise Beschattung der Stellplatzflächen durch die Baumkronen gegeben ist. 
Gemäß § 9(1) Nr. 25a BauGB (siehe Planzeichnung, Teilfläche 1) angrenzend an Stell- 
platzanlagen zu pflanzende Bäume können angerechnet werden. 
Hinweis: Das Pflanzverbot für Bäume in Bereichen mit Festsetzung eines Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechtes ist zu beachten.

2.2 Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen: 

Unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtete Einfriedungen sind ausschließlich als 
heckenartige Gehölzpflanzungen zulässig. Für die Heckengehölzpflanzung sind 
Baum- und/oder Straucharten gemäß der Artenlisten unter Punkt 7.3 der planungs- 
rechtlichen textlichen Festsetzungen zu verwenden. Entlang der straßenseitigen 
Grundstücksgrenze dürfen für eine Heckengehölzpflanzung ausnahmsweise auch 
Ziergehölze verwendet werden.
Andere Einfriedungen (Drahtgeflecht, Stabgitter etc.) sind entlang der Grundstücks- 
grenzen nur innerhalb einer blickdichten Heckengehölzpflanzung oder grundstücks- 
seitig hinter dieser Anpflanzung zulässig mit einer maximalen Höhe von 1,2 m auf der 
Grundstücksvorderseite (straßenseitig) bzw. 4,0 m auf den sonstigen Grundstücks- 
seiten. Ein Mindestabstand von 2 m zur Grundstücksgrenze darf mit anderen 
Einfriedungen nicht unterschritten werden. 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 89 BauO NRW  i. V. m. § 9 (4) BauGB)

7.1 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB))

3 Ausdrückliche Hinweise und Empfehlungen zu den Bauvorschriften

Freiflächengestaltung: 
Gemäß § 8 BauO NRW sind die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke 
wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu 
bepflanzen, soweit dem nicht Erfordernisse einer anderen zulässigen Flächennutzung, 
hier der Gewerbenutzung, entgegenstehen.
Bei Gestaltungsfragen wird insbesondere in Zweifelsfällen eine frühzeitige 
Abstimmung mit der Gemeinde Steinhagen empfohlen. Abweichungen von örtlichen 
Bauvorschriften richten sich nach der BauO NRW. Zuwiderhandlungen gegen örtliche 
Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne der Bußgeldvorschriften der 
BauO NRW und können entsprechend geahndet werden.

7.1.2 Dachbegrünung 

Dachflächen sind unter Berücksichtigung der Hinweise der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie
2018 (www.fll.de) mindestens extensiv zu begrünen. Nachfolgend ist diese Dachbegrü- 
nung dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Aus Gründen einer gesicherten Funktions- 
erfüllung ist eine mindestens 9 cm starke Magersubstratauflage, die einen Abflussbeiwert 
< 0,35 psi erzielt, unter Verwendung von Sedum-Arten (Sedum-Sprosseransaat) und min- 
destens 20 % Flächenanteil an insektenfreundlichen heimischen Wildkräutern (Topfballen- 
Pflanzung) vorzusehen. Im Zuge der fachgerechten Pflege ist ggf. entstehender Gehölz- 
aufwuchs zu beseitigen. Von der Begrünungspflicht ausgenommen sind Dachflächen- 
bereiche, die für die Errichtung von Photovoltaikanlagen/Solarthermie genutzt werden.  
Ausgenommen sind weiterhin Bereiche mit sonstigen erforderlichen technischen Aufbauten.

„Ergänzender Hinweis ohne Festsetzungscharakter:
Aus Gründen der Effizienzsteigerung wird empfohlen, auch Dachflächenbereiche, die für 
die Errichtung von Photovoltaikanlagen/Solarthermie genutzt werden sollen, nach Möglich- 
keit zu begrünen und dazu die Module entsprechend aufzuständern.“
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ANGABE  DER  RECHTSGRUNDLAGEN
Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 2939)

Die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 114 des Gesetzes vom  
10.08.2021 (BGBl. I S. 3436)

Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Nordrhein-Westfälische Bauordnung 
(BauO NRW) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW.  S. 421), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2021 (GV. NRW. 2021 S. 822)

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
29.09.2020 (GV. NRW S. 916).

Anmerkung

Soweit bei den Festsetzungen von Baugebieten keine anderen Bestimmungen gemäß § 1 (4) 
- (10) BauNVO getroffen sind, werden die §§ 2 - 14 BauNVO Bestandteil des Bebauungsplanes.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist 
gemäß § 2(1) BauGB vom Rat der Gemeinde 
Steinhagen am 13.05.2020 beschlossen worden.

Dieser Beschluss ist am 26.06.2020 ortsüblich 
bekannt gemacht worden.

Aufstellungsbeschluss
gemäß § 2(1) BauGB

Frühzeitige Beteiligung
gemäß §§ 3(1), 4(1) BauGB

1. Öffentliche Auslegung
gemäß § 3(2) BauGB

2. Öffentliche Auslegung
gemäß § 3(2) BauGB

Satzungsbeschluss
gemäß § 10(1) BauGB

Bekanntmachung
gemäß § 10(3) BauGB

Planunterlage

Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung 
am 26.06.2020 wurde die frühzeitige Information 
und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3(1) 
BauGB durchgeführt vom 06.07.2020 bis  
05.08.2020.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 02.07.2020 
gemäß § 4(1) BauGB beteiligt.

Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung 
am 05.12.2020 hat der Plan-Entwurf mit 
Begründung und den nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß 
§ 3(2) BauGB vom 14.12.2020 bis 25.01.2021 
öffentlich ausgelegen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 10.12.2020 
gemäß § 4(2) BauGB beteiligt.

Steinhagen, den  ................. 

im Auftrag des Rates der Gemeinde

……………………………………………………
Bürgermeisterin

……………………………………………………
Ratsmitglied

Steinhagen, den  .................  

……………………………………………………
Bürgermeisterin

Steinhagen, den  ................. 
im Auftrag des Rates der Gemeinde

……………………………………………………
Bürgermeisterin

……………………………………………………
Ratsmitglied

Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung 
am 16.06.2021 hat der Plan-Entwurf mit 
Begründung und den nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß 
§ 3(2) BauGB vom 23.06.2021 bis 04.08.2021 
erneut öffentlich ausgelegen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 22.06.2021 
gemäß § 4(2) BauGB erneut beteiligt.

Der Bebauungsplan wurde vom Rat der 
Gemeinde Steinhagen gemäß § 10(1) BauGB 
am 15.09.2021 mit seinen planungs- und 
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen als 
Satzung beschlossen.

Der Beschluss des Bebauungsplans als Satzung 
gemäß § 10(1) BauGB ist am ................. 
ortsüblich gemäß § 10(3) BauGB mit Hinweis 
darauf bekanntgemacht worden, dass der 
Bebauungsplan mit Begründung während der 
Dienststunden in der Verwaltung zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten wird.
Mit der erfolgten Bekanntmachung ist der 
Bebauungsplan in Kraft getreten.

Die Planunterlage entspricht den Anforderun- 
gen des § 1 der PlanzV vom 18.12.1990 in der 
zur Zeit gültigen Fassung. 

Stand der Planunterlage im beplanten Bereich:
. . . . . . . . . . .  (bzgl. Bebauung)
. . . . . . . . . . . (bzgl. Flurstücksnachweis)
Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist 
i.V. mit dem digitalen Planungsdatenbestand 
(hier DXF-Datei) als Bestandteil dieses 
Bebauungsplanes geometrisch eindeutig.

Steinhagen, den  .................  

……………………………………………………
Bürgermeisterin

Steinhagen, den  ................. 

……………………………………………………
Bürgermeisterin

Steinhagen, den  ................. 

……………………………………………………
Bürgermeisterin

Gütersloh, den  ................. 

……………………………………………………
Kreis Gütersloh - Abteilung Geoinformation, 
Kataster und Vermessung


